
Seite 1

Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: 29.05.2026 Beschluss-Nr.: L-20-111/26

Aktenzeichen:

Amt: Finanzen zu behandeln in:

Datum: 20.05.2026 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Linthe Doppelhaushalt für die Jahre
2026/2027 aufgrund redaktioneller Änderungen  
Kurzinfo zum Beschluss   

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 09.06.2026

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV
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Beschluss-Nr.: L-20-111/26

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Linthe beschließt die

          1. Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt für die Jahre 2026/2027

gemäß § 70 i.V. m. § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der derzeit
gültigen Fassung.  

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV

Begründung

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2026/2027 der Gemeinde Linthe wurde am
03.03.2026 beschlossen und am 13.03.2026 veröffentlicht.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist die Haushaltssatzung erneut zu beschließen,
um die Rechtssicherheit des Haushaltsverfahrens sicherzustellen. Anlass hierfür sind
festgestellte redaktionelle Fehler (z.B. im Ansatz der ordentlichen Aufwendungen im Jahr
2027) in der Haushaltssatzung.

Die nunmehr vorzunehmenden Korrekturen dienen daher ausschließlich der redaktionellen
Anpassung und Klarstellung der Haushaltssatzung.

Aufgrund neuer Gesetzlichkeiten waren nicht alle Anlagen zur Haushaltssatzung korrekt
angepasst und werden mit der Nachtragshaushaltssatzung klargestellt:

- Stellenplan 2027
- Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Sonderposten
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Übersicht über gebildete Budgets

Die Änderungen haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis beziehungsweise den
Haushaltsausgleich. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist nicht genehmigungspflichtig.  


